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IVEREINIGUNG 

DER 

USTERREICHISCHEN RICHTER 

DER PRASIDENT 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wi e n 

"" w"N1�i���.-�rrfltfe 
JUSTIZPALAST 

Bet·rifft: Enliwurf eines Bundesgesetzes über die Ausübung des 
freien Dienstleistungsverkehrs und die Niederlassung 
von R"chtsanwälten aus dem EWR sowie Änderungen der 
Rpchtsanwaltsordnung (EWR-Rechtsanwaltsrechts-Anpassungs­
gesetz - EWR-RAnpG 1992) -
Stellungnahme 

In der Anlage wird die Stellungnahme der Vereinigung der 

österreichischen Richter zum o.a. Gesetzesentwurf in 25-

facher Ausfertigung übermittelt. 

(Dr. Ernst MarkeI) 

25 Anlagen 

12/SN-199/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



, .. 

VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Ausübung des 
freien Dienstleistungsverkehrs und die Niederlassung 
von Rechtsanwälten aus dem EWR sm'lie Änderungen der 
Rechtsanwaltsordn��g � 

.' (EWR-Rechtsanwal tsrechts-Anpassungsgesetz 1992 -
EWR-RAnpG 1992) 

S T ELLUN G N AHME 
========================= 

Abgesehen davon, daB bezüglich dieses Gese�z�svorhabens 

offensichtlich ohnedies keine Alternative� i� ?all eines 

E�;[R - Bei tri tts bestehen und die Interesser:.svertretung der 

RA im 'desentlichen der geplanten Regeluy:€ z'J.gestimmt hat, 

sei doch kritisch angemerkt, daß sich ke��e:r19i Kautelen 

dagegen finden lassen, daß nicht ein ausl�r:��scher Rechts= 

anwalt i!J Zusarnnenspiel mit einen öster::-. :.echtsam-ralt 

st�ndig als "Einvernehmensrec!'ltsanwalt" 'bei ästerr. Ge= 

richten tätig ist.Dafür ist nicht einmal er:orderlich, 

daß ein Nachweis für die Kenntnis der de:;.i;s:;!len Sprache 

oder auch nur der Grundz� des österr. F=�:e3rechts oder 

ui"ateriellen Rechts erbracht wird. 
!I Derartige Tä tigke i ten wären durch di e :iic:: tlinien nicht 

gedeckt", sagt der Ent� .. iUrf, ohne aber festz:;.::al ten, wie dies 

sanktioniert wird. 

Daraus ist di� Gefahr einer Verschlechterung der Situation 

der Rochtspflege abzuleiten. 

Grundsätzlich günstig ist die vorgesehene Ergänzungspr;üfung 
als VOI"aussetzung für dauernde Ni0derlassungen, ob sie aller­

diengs in der Lage sein wird, die gestellte Aufgabe zu er­
füllen, darf bezweifelt werden. 

Wien, 3. Sept. 1992 
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